Bescheide verstehen

Seite 1: wichtig und verständlich
Hier werden die Ergebnisse zusammengefasst: Höhe der monatlichen Leistung, und für welchen Zeitraum bewilligt wird.

Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft

Seite 2:

Zahlungsmodus

Der Vertreter der Bedarfsgemeinschaft, namentlich genannt, bekommt Alles, oder falls weitere Zahlungsempfänger folgen, den Rest.

Weitere Zahlungsempfänger können sein: 

· Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft, die sich nicht vom Antragssteller vertreten lassen wollen

· Vermieter

· Versorgungsunternehmen (nur mit Zustimmung des Leistungsbeziehers)
Problem: hier werden regelmäßig keine Summen angegeben, sondern nur Begriffe Alles – Rest – Festbetrag. Es ist für den Empfänger z.B. nicht ersichtlich, in welcher Höhe Mietzahlungen erfolgen, und von daher auch nicht nachprüfbar. Sollten Mietschulden auflaufen, geht es zu Lasten der Hilfeempfänger, wenn sie deshalb in Verzug geraten und z.B. Räumung droht – auch wenn bei Fehlern der Verwaltung die Miete nachgezahlt wird.
Erklärungen über den KV-Schutz

Hier finden wir nur Angaben über ALG II-EmpfängerInnen, nicht über Personen, die Sozialgeld erhalten, z.B. Kinder unter 15. Das heißt nicht, dass die nicht krankenversichert sind, i.d.R. familienversichert, finden aber keine Erwähnung.
Möglichkeiten: selbst pflichtversichert bzw. familienversichert. 

Problem: nicht erwerbsfähige Angehörige, z.B. zeitweise Erwerbsunfähige, erhalten Sozialgeld. Wenn keine Familienversicherung möglich ist, wer zahlt dann die Beiträge? – werden auf Antrag übernommen
Rechtsbehelfsbelehrung
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Allgemeine Hinweise, 
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Berechnungsbogen…

Beginnt immer mit Tabelle der Regelleistungen
Dann folgt die Berechnung
Name

ALG II

Sozialgeld
Mehrbedarfe

Unterkunft und Heizung
Erste Spalte ist der Gesamtbedarf, dann die einzelne Person, Miete nach Kopfzahl aufgeteilt.

Problem: Unterkunftskosten oft nicht nachvollziehbar, da Miete + Nebenkosten + Wasser zusammengerechnet werden, Energiekosten für Warmwasser abgezogen.
Berechnungsbeispiel für die Miete
3-Personenhaushalt  Miete laut Bescheid: 714,80 €

Die Richtigkeit kann man nur durch weitere Angaben der Betroffenen erfahren, bzw. durch Sichtung der Unterlagen. 

Miete inkl. Nebenkosten
676,46
Davon Heizkosten

70,00
Warmwasser wird in Höhe von 1/6 aus den Heizkosten herausgerechnet = 11,66 
Übernommen werden also 676,46 - 11,66 = 664,80
Dazu zahlt sie noch 50 € Wasser und Siel an die HWW.

Macht zusammen die Summe von 714,80 €.
Ab 1.1.2006 werden die Wasserkosten nicht mehr in voller Höhe übernommen, sondern pauschaliert gezahlt. Haushaltsvorstand
 = 17 €​​​
Angehörige





  
 = 15 €.
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Wiederum Spalten für die Personen, erste Spalte Gesamteinkommen.
1. Erwerbseinkommen

2. Berechnung, Freibetrag etc.
3. Kindergeld

4. Unterhalt

5. Sonstiges
Problem: Einkommensberechnung nicht nachvollziehbar, Spalte Gesamteinkommen trägt zur Verwirrung bei.
So sieht die Einkommensberechnung aus:

Siehe Extrablatt
Hier könnte der Bescheid damit enden, dass Bedarf und Einkommen einander gegenübergestellt werden und so der Zahlbetrag ermittelt wird, korrekterweise pro Person.
Ergebnis: 
Sylvia 

707,26 Bedarf – 397,17 Einkommen = 310,09 Euro



Daniel 
514,27 Bedarf - 154,00 Einkommen =  360,27 Euro



Melissa
445,27 Bedarf – 318,00 Einkommen = 127,27 Euro.

Macht zusammen 797,63 Euro, was wir auf der ersten Seite des Bescheides schon sehen.

Im Bescheid geht es aber anders weiter. Begründet ist das mit zwei Regelungen im SGB II: 
§ 9, Abs. 2 Satz 2: …“Ist in einer Bedarfsgemeinschaft nicht der gesamte Bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt, gilt jede Person der Bedarfsgemeinschaft im Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf als hilfebedürftig.“  Und § 19, Satz 2: „Das zu berücksichtigende Einkommen und Vermögen mindert die Geldleistungen der Agentur für Arbeit; soweit Einkommen und Vermögen darüber hinaus zu berücksichtigen ist, mindert es die Geldleistungen der kommunalen Träger“. 

Es wird nun ausgerechnet, wie groß der prozentuale Anteil des Gesamtbedarfs ist, den die einzelnen Personen erhalten. Das Kindeseinkommen (Kindergeld, Unterhalt) wird schon vorher vom Bedarf herausgerechnet. Das Einkommen wird in denselben prozentualen Anteilen auf die Personen verteilt. Allerdings wird nicht das gesamte Einkommen verteilt, sondern nur das Elterneinkommen. Also wird nur das Erwerbseinkommen verteilt, und auch der Kindergeldüberhang, sollte das Kind dies nicht für den eigenen Unterhalt gebrauchen. Die Prozentualen Anteile werden verteilt und bei den Kindern mit den absoluten Zahlen von Kindergeld und Unterhallt zusammenaddiert. 

Das sieht dann in einer längeren Tabelle  folgendermaßen aus: 

	
	Gesamt
	Sylvia
	Daniel
	Melissa

	Bedarf abzüglich

Kindeseinkommen(308, 164)
	1666,80 

1194,80
	707,26
	514,27–154=

 360,27
	445,27 – 318 = 

127,27

	Prozentuale Anteile
	100 %
	59, 1948 %
	30,1532 %
	10,652 %

	Verteilung des Einkommens nach Anteilen des Bedarfs
	397,17
	235,10
	119,76
(+154)
	42,30
(+ 318)

	Verteilung 
Gesamteinkommen
	869,17
	235,10
	273,76
	360,31


Als Ergebnis sehen wir, dass das Einkommen anders verteilt ist als bei einer einfachen namentlichen Zuordnung: Obwohl Sylvia ihren eigenen Bedarf nicht decken kann, wird ihr Einkommen anteilig auf die Kinder verteilt. 

Die folgende Tabelle auf dem Bescheid zeigt nun, dass nur Melissa mit ihrem hochgerechneten Einkommen über der Regelleistung Sozialgeld liegt. Diese Summe kriegt der kommunale Träger gutgeschrieben.

Das sehen wir dann auf Seite 6: von den angemessenen Mietkosten übernimmt die Stadt Hamburg nicht alles; der Einkommensüberhang wird gegen gerechnet. Alles wunderbar nach den gesetzlichen Vorschriften, trägt es doch zur Verwirrung bei: Viele denken, sie bekommen von vornherein nicht die vollständigen Mietkosten von der ARGE.

Der Bescheid endet damit, welche Leistungen der Bund und welcher der kommunale Träger zahlt: denn der kommunale Träger ist für die KdU zuständig.
Vorschläge für einen lesbaren Bescheid
Es sollte bei den Überweisungen die genaue Summe stehen, an wen welche Summe überwiesen/ausgezahlt wird. 

Die Spalte „Gesamtbedarf“ ist überflüssig. Natürlich muss an einer Stelle die gesamte Mietsumme auftauchen, die dann auf die Köpfe verteilt wird. 
Es sollte einen Extrapassus über die Wohnungskosten geben, in der aufaddiert wird, wie die Endsumme zustande kommt. Z.B. Grundmiete + Betriebskosten – Kabelanschluss + Heikosten – Warmwasseranteil + Wasser und Siel (HWW-Betrag bzw. Wassergeldpauschale)
Die Berechnung des anrechnungsfähigen Erwerbseinkommens sollte separat und nachvollziehbar erfolgen.
Dann sollte jeder Person das entsprechende Einkommen zugeordnet werden, bei Erwerbseinkommen nur noch die anrechenbare Summe. 

Dann sollte der Vergleich mit dem Bedarf gemacht werden, und die auszuzahlende Summe noch einmal deutlich als Endergebnis erscheinen.

Die interne Rechnung, wer welche Leistung in welcher Höhe bezahlt und wie das Einkommen verteilt und wem gutgeschrieben wird, sollte abgetrennt und als betriebsinterne Berechnung gekennzeichnet werden. 

Denn es ist für den Hilfeempfänger nicht von Belang.

Selbst wenn es Rückforderungen gibt, wird alles von der Arge gefordert, er muss also nicht wissen, wie viel die Kommune gezahlt hat. 

Irene Bauerschmidt, 
3
Diakonisches Werk Hamburg


